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En troisième lieu, nous avons modifié notre structure en ce
sens que la coordination avec les commissions va être ren-
forcée, et c’est pour cela qu’un poste de deuxième vice-pré-
sident, en l’occurrence de deuxième vice-présidente, a été
désigné parce que mission lui sera donnée d’entretenir un
contact particulièrement étroit avec les présidents de com-
mission, de façon à pouvoir renseigner le Bureau sur la suite
des activités.
Voilà les raisons pour lesquelles le Bureau vous recom-
mande de ne pas donner suite à l’initiative parlementaire
Hämmerle.

Abstimmung – Vote 
Für Folgegeben .... 49 Stimmen
Dagegen .... 101 Stimmen

98.457

Parlamentarische Initiative
(christlichdemokratische Fraktion).
Wohneigentumsförderung
Initiative parlementaire
(groupe démocrate-chrétien).
Logement. Encourager
l’accession à la propriété

Einreichungsdatum 18.12.98
Date de dépôt 18.12.98

Bericht WAK-NR 26.10.99
Rapport CER-CN 26.10.99

a line in white to make the separation98.457 99.409 98.457 99.409  

99.409

Parlamentarische Initiative
(Hegetschweiler Rolf).
Besteuerung des Eigenmietwertes.
Neuregelung
Initiative parlementaire
(Hegetschweiler Rolf).
Imposition de la valeur locative.
Nouvelle réglementation

Einreichungsdatum 19.03.98
Date de dépôt 19.03.99

Bericht WAK-NR 26.10.99
Rapport CER-CN 26.10.99
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9Präsident�(Seiler Hanspeter, Präsident):���Die Kommission
beantragt, beiden Initiativen Folge zu geben.
[VS]
Angenommen – Adopté 

99.3066

Motion
freisinnig-demokratische Fraktion.
Besteuerung von Wohneigentum.
Systemwechsel
Motion
groupe radical-démocratique.
Propriété du logement.
Changer de système d’imposition

Einreichungsdatum 15.03.99
Date de dépôt 15.03.99

a line in white to make the separation99.3066 99.3066  

Bührer�Gerold (R, SH):��� Angesichts der fortgeschrittenen
Zeit möchte ich mich kurz fassen. Wir beantragen Ihnen,
unseren Vorstoss in der Form der Motion zu überweisen.
Gestatten Sie mir einige kurze Bemerkungen.
Zur Konsequenz unserer Steuerpolitik: Wir haben im Zu-
sammenhang mit der Wohneigentums-Initiative immer ge-
sagt, dass Handlungsbedarf besteht. Wir haben damals der
Initiative mehrheitlich nicht zugestimmt, weil sie uns erstens
in der Form nicht überall überzeugte. Zweitens haben wir ihr
aufgrund des Zeitpunktes im Zusammenhang mit dem «run-
den Tisch» nicht zugestimmt.
Wir haben aber dazumal schon angekündigt, dass wir einen
Vorstoss einbringen werden, und zwar einen Vorstoss, der
einen Systemwechsel zum Ziele hat. Die Diskussionen wäh-
rend des Abstimmungskampfes haben damals gezeigt, dass
sehr wahrscheinlich ein höherer Prozentsatz der Stimmbe-
rechtigten auch einen Systemwechsel befürworten würde.
Dies ganz kurz zur Vorgeschichte.
Zu zwei, drei Elementen, die auch in der bundesrätlichen
Antwort vorhanden sind: Eine Frage betrifft die Aufkom-
mensneutralität. Ich glaube, wir haben bei früherer Gelegen-
heit schon verschiedentlich Studien über die Auswirkungen
des Vorstosses der CVP-Fraktion und anderer Vorstösse
durchführen lassen. Ich gebe hier ganz klar zu erkennen,
dass die Umsetzung unseres Vorstosses nicht hundertpro-
zentig aufkommensneutral sein wird, wenn wir eine buchhal-
terische Rechnung machen. Wir sind jedoch der Auffassung,
dass der Vorstoss positive volkswirtschaftliche Effekte
haben wird, dass er – mit anderen Worten – mittel- bis län-
gerfristig auch vom Gesichtspunkt der fiskalischen Betrach-
tung her absolut gerechtfertigt ist. Wir haben mittlerweile
auch Beispiele im Zusammenhang mit der Parlamentari-
schen Initiative Gysin Hans Rudolf (98.455, «Bausparen.
Änderung des StHG»), der Sie Folge gegeben haben: das
Beispiel des Bausparmodells Basel-Landschaft, das diese
Effekte klar aufzeigt.
Ich würde nicht so weit gehen wie jene Studien, die den
Bogen sehr weit spannen; aber ich glaube, wir können heute
klar feststellen, dass wir mit diesem Vorstoss positive Multi-
plikatoreffekte haben werden.
Weshalb ist heute die Überweisung in Form einer Motion
möglich? Es wird zum Teil argumentiert, dass eine Experten-
kommission ihre Arbeiten erst im März 2000 abschliessen
wird. Wir nehmen positiv zur Kenntnis, dass diese Arbeits-
gruppe vom Finanzminister eingesetzt worden ist. Wir neh-
men selbstverständlich dann auch zusätzliche Erkenntnisse
gerne zur Kenntnis. Wir sind hingegen der Auffassung, dass
es hier und heute um eine grundsätzliche steuerpolitische
Weichenstellung geht; es gibt bereits Bundesordner voll an
Materialien über Abklärungen. Wir sind der Meinung, dass
wir heute entscheiden können, ob wir diesen Vorstoss als
Motion überweisen wollen.
Als weiterer Punkt wird erwähnt, dass bei einer Überwei-
sung der Motion quasi kein Handlungsspielraumin mehr für
die Detailausarbeitung vorhanden wäre. Auch dem ist nicht
so: Wir werden als Gesetzgeber – auch nach Überweisung
dieser Motion, und wenn Sie der Parlamentarischen Initia-
tive der CVP-Fraktion Folge geben – in der Lage sein, allen-
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung


